
Erforderliche Nachweise:
3Nachweis über die studienfachliche
Beratung
3Nachweis der Meisterprüfung oder
Fortbildung (bei zulassungsbeschränk-
ten Fächern mit der Abschlussnote).
Hochschulzulassung:
In der Regel bis zum 15. Juli / 15. Januar
müssen Sie sich um einen Studienplatz
für den beantragten Studiengang mit
allen erforderlichen Unterlagen bewer-
ben. Teilweise sind weitere Auswahl-
bzw. Eignungsfeststellungsverfahren zu
absolvieren.
Gebühren:
Es fallen Gebühren für das Verfahren an.

Relevante Gesetze 
und Vorordnungen

§ 59 und 89 Landeshochschul-
gesetz (LHG)
Berufstätigenhochschulzugangs -
verordnung (BerufsHZVO)

Informationen

Informationen des 
DGB-Baden- Württemberg
www.bw.dgb.de
Informationen des 
Wissenschafts ministeriums
www.mwk.baden-wuerttemberg.de
Informationen zum Studium 
in Baden-Württemberg
www.studieninfo-bw.de
Studieninformationen allgemein
www.wege-ins-studium.de
Studiengänge bundesweit
www.hochschulkompass.de
Hochschulzulassung
www.zvs.de
Zweiter Bildungsweg: Informationen bei
den zuständigen Regierungspräsidien 
www.rp.baden-wuerttemberg.de

Studieren ohne Abitur
Informationen für Studieninteressierte 
und Betriebs- und Personalräte

www.bw.dgb.de/

schulische Möglichkeiten (auch in Teil-
zeit), um die Fachhochschulreife, die
fachgebundene oder allgemeine Hoch-
schulreife zu erwerben. Auskünfte ertei-
len die zuständigen Regierungspräsi-
dien.

Hochschulzulassung

Liegt Ihnen die Studienberechtigung vor,
können Sie sich um einen Studienplatz
bewerben und müssen gegebenenfalls
an den weiteren Verfahren (Auswahl-
bzw. Eignungsfeststellungsverfahren)
teilnehmen. Die Abschlussnote Ihrer
 beruflichen Fortbildung findet dabei
Eingang in die Entscheidung über die
Hochschulzulassung (Vergabe eines Stu-
dienplatzes).
Nach § 32 Abs. 4 LHG können außer-
halb des Hochschulsystems erworbene
Kenntnisse und Fähigkeiten auf das Stu-
dium angerechnet werden und so das
Studium verkürzen. Nähere Auskünfte
erhalten Sie bei den Hochschulen.
In ZVS-Studiengängen ermöglicht eine
baden-württembergische Hochschulzu-
gangsberechtigung nach § 59 LHG nur
an Hochschulen in Baden-Württemberg.

Zeitplan und Fristen

Vorlauf:
Die studienfachliche Beratung können
Sie jederzeit an einer baden-württem-
bergischen Hochschule durchführen las-
sen. Achten Sie darauf, das die bera-
tende Stelle eine entsprechende Be-
scheinigung ausstellen kann.
Bei Eignungsprüfung
Für die Zulassung zur Eignungsprüfung
müssen Sie unter Nennung des ge-
wünschten Studiengangs bis jeweils
zum 1. Februar einen formlosen Antrag
an die Hochschule stellen. Ort und Zeit
der Prüfung werden Ihnen dann mitge-
teilt.
Antrag auf fachliche Entsprechung
und Hochschulzugang
Für örtlich zulassungsbeschränkte Studi-
engänge gelten Fristen für einen Antrag
auf fachliche Entsprechung und eine
Hochschulzugangsberechtigung:
3 1. Juni zum folgenden Winter -
semester
3 1. Dezember zum folgenden
 Sommersemester
Für bundesweit zulassungsbeschränkte
Fächer (ZVS) gelten frühere Fristen:
3 15. April zum folgenden Winter -
semester
3 15. Oktober zum folgenden
 Sommersemester

Mitglied werden unter www.bw.dgb.de/mitwirken_gestalten/mitglied_werden/index_html/?-C=
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In Ausnahmefällen (mehrjährige, be-
sonders herausgehobene oder inhalt-
lich besonders anspruchsvolle Tätig-
keit) kann auf einen Fortbildungsab-
schluss verzichtet werden. In diesem
Fall ist jedoch eine Eignungsprüfung
zu absolvieren.

Hochschulzugang 
mit  Eignungsprüfung

Wenn Sie die persönlichen Vorausset-
zungen erfüllen, aber ein Studium in
einem fachlich nicht entsprechenden
Studiengang aufnehmen möchten,
kann eine Studienberechtigung durch
eine Eignungsprüfung erworben wer-
den. 
Die Prüfungen werden jährlich von
den Hochschulen durchgeführt (Ort
und Zeit geben die Hochschulen be-
kannt). Anmeldefrist bei den Hoch-
schulen ist der 1. Februar eines Jahres.
Die schriftliche Prüfung besteht aus
drei Arbeiten über je 120 Minuten in
Deutsch, Englisch sowie fachspezifi-
schen Inhalten. 
Die mündliche Prüfung dauert 30 Mi-
nuten und berücksichtigt Kenntnisse
zu kulturellen, politischen und wirt-
schaftlichen Themen sowie praktische
Fähigkeiten. Eine einmalige Wiederho-
lung im Folgejahr ist möglich.

Mit Bestehen der Eignungsprüfung
wird Ihnen eine unbefristete Studien-
berechtigung für den beantragten
 Studiengang ausgestellt. 

Sonderregelungen

Für das Studium an einer Pädagogi-
schen Hochschule oder einer Fach-
hochschule gelten für einzelne Berufs-
gruppen wie Erzieher, Heilpädagogen,
Altenpfleger und Krankenpfleger be-
sondere Regelungen, die mit einer
Eignungsprüfung verbunden sind.
 Voraussetzungen sind eine abge-
schlossene Berufsausbildung, Berufs-
erfahrung und unter Umständen ein
mehrjähriger Wohnort in Baden-Würt-
temberg. 
Darüber hinaus können Sie, falls Sie
zu diesen Berufsgruppen gehören, al-
ternativ auch den oben beschriebenen
Weg beschreiten, soweit eine Fortbil-
dung erfolgreich absolviert wurde und
die sonstigen Bedingungen erfüllt
sind.

Zweiter Bildungsweg

Liegen die oben genannten Vorausset-
zungen nicht vor, bleibt Ihnen noch
der klassische Zweite Bildungsweg. Es
gibt in Baden-Württemberg zahlreiche

Liebe Studieninteressierte, 

seit 1. März 2009 wurde beruflich
Qualifizierten ohne Abitur der Zugang
zu den Hochschulen (Universitäten,
Fachhochschulen, Pädagogischen
Hochschulen und der Dualen Hoch-
schule) in Baden-Württemberg deut-
lich erleichtert. Gegenüber der bisheri-
gen Regelung sind Voraussetzungen
wie die Beschäftigungszeiten, der
Wohnort im Inland sowie die vorhe-
rige Berufsausbildung weggefallen.
Trotz der im Vergleich zu anderen Bun-
desländern noch immer hohen Hürden
will der DGB-Bezirk Baden-Württem-
berg studieninteressierte Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer zu einem
Studium motivieren sowie Betriebs-
und Personalräte die wichtigsten In-
formationen vermitteln.
Auf Grund eines Beschlusses der Kul-
tusministerkonferenz (KMK) vom März
2009 ist in Baden-Württemberg bis
2010 mit einer Neuregelung des
Hochschulzugangs zu rechnen. Für In-
haber von beruflichen Fortbildungsab-
schlüssen ist zukünftig ein allgemeiner
Hochschulzugang ohne fachliche Ein-
schränkungen oder Eignungsprüfung
vorgesehen. Absolventen einer Berufs-
ausbildung nach Bundes- oder Lan-
desrecht sollen nach einer Eignungs-

prüfung oder einem Probestudium
einen fachgebundenen Hochschulzu-
gang erhalten. 
Der DGB-Bezirk Baden-Württemberg
hat zur Umsetzung dieses Beschlusses
der KMK ein »Eckpunktepapier zum
Berufsabitur« verabschiedet, mit dem
sich die Gewerkschaften in den Dis-
kussionsprozess einbringen werden.
Eine Broschüre zum Thema kann beim
DGB-Bezirk bestellt werden. Zusätzlich
verweisen wir auf die Broschüre »Aus-
gelernt – und nun? Studieren!« der
DGB-Jugend mit Informationen und
Tipps zum Studium. 

Hochschulzugang 
ohne Eignungsprüfung

Folgende Voraussetzungen müssen Sie
erfüllen, um eine Hochschulzugangs-
berechtigung zu erlangen:
a) den Nachweis der Hochschule über
die Teilnahme an einer studienfachli-
chen Beratung
b) den erfolgreichen Abschluss 
3 einer Meisterprüfung oder 
3 einer gleichwertigen Fortbildungs-
prüfung nach dem Berufsbildungsge-
setz (§ 53 und § 54 BBiG) oder der
Handwerksordnung (z.B. Fachwirte,
operative Professionals sowie Be-
triebswirte) oder 

3 einer Fachschule nach § 14 Schul-
gesetz oder gleichgestellte Abschlüsse
Der gewählte Studiengang muss der
beruflichen Fortbildung fachlich ent-
sprechen. Die fachliche Entsprechung
wird von den Hochschulen auf Grund
der von Ihnen vorgelegten Unterlagen
festgestellt.
Die Feststellung der fachlichen Ent-
sprechung bzw. eine bereits erteilte
Studienberechtigung werden von den
Hochschulen in Baden-Württemberg
gegenseitig anerkannt. Wir raten
grundsätzlich dazu, Anträge an der
Hochschule zu stellen, an der auch
das Studium aufgenommen werden
soll.
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(ggf. fachgebunden 

und nur FH)
Studium 
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(Berufsausbildung) (Berufsausbildung)

Fortbildung

Eignungsprüfung Eignungsprüfung

Schule 
(Abitur etc.) Schule Schule Schule

Berufsgruppen:
(ggf. staatl.
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2. Bildungsweg
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Fortbildung

Hochschulzugang in Baden-Württemberg


